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Präambel 

 

Der Verein Wes alen e.V. engagiert sich auf dem Gebiet von Wes alen und Lippe. Dazu gehören das 
Münsterland, Ostwes alen-Lippe, Südwes alen und das Wes älische Ruhrgebiet und somit die ge-
samten Gebiete der Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster. Der Verein fördert und un-
terstützt vielfäl g die Entwicklung von Wes alen und Lippe und wirkt so an der zukun sfähigen Ge-
staltung eines fortschri sorien erten Wes alen-Lippe mit. Der Verein kann auch außerhalb von 
Wes alen und Lippe Ak vitäten en alten, wenn diese den Menschen und Ins tu onen im Vereinsge-
biet zugutekommen; er versteht sich als moderne Ins tu on, die die Region als innova ve, boden-
ständige und herzliche Region darstellt.   

Insbesondere fördert er mit den Möglichkeiten eines Vereins den Gedanken einer starken Region 
Wes alen in Nordrhein-Wes alen, Deutschland und Europa, indem er im Rahmen der Satzungszwe-
cke des Vereins durch eigene Veranstaltungen, Unterstützung kultureller Ereignisse, eigene Projekte 
oder Veröffentlichungen das bürgerscha liche Engagement insgesamt posi v beeinflussen und stär-
ken will. 

Der Verein trägt dazu bei, die kulturelle Iden tät des Landesteils Wes alen zu erhalten und zu för-
dern. Der Verein ist parteipoli sch neutral. Er verfolgt keine poli schen Ziele im Sinne einer einsei -
gen Beeinflussung der poli schen Meinungsbildung oder der Förderung poli scher Parteien und ist 
gemeinwohlorien ert. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf geschlechtsspezifische Personenbezeich-
nungen verzichtet. Sämtliche Bezeichnungen gelten für Personen jeglichen Geschlechts.  
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Die Körperscha  ist selbstlos tä g; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha liche Zwecke. 

 

Mi el der Körperscha  dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus Mi eln der Körperscha . Die Verwendung ist nachzuweisen. 
Über die Verwendung der Mi el entscheidet der Vorstand im Einzelfall nach Maßgabe einer von ihm 
zu erlassenen Vergabeordnung. 

 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperscha  fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begüns gt werden. 
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a. durch den Tod 

b. durch Austri , der jeweils zum Ende eines Geschä sjahres schri lich gegenüber dem 
Vorstand erklärt werden kann. 
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Die Organe des Vereins sind: 

 

a. die Mitgliederversammlung 

b. der Vorstand  

c. der Beirat 
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Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschri en. 

 

 

Hamm, den 02.11. 2023 

 


